
Zeitschrift: Mitteilungsblatt für die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein

Herausgeber: Schweizer-Verein im Fürstentum Liechtenstein

Band: - (1977)

Heft: 3

Artikel: Neue schweizerische Identitätskarten ab 1.9.1977

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-938004

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-938004
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


2 4

den Versicherungsanspruch zusammenzurechnen. Die Anrechnung von
Zeiten im Verhältnis zu einem dritten Staat ist derzeit rechtlich

noch nicht gedeckt.

Ein Beispiel: Ein Versicherter hat fünf Jahre in Liechtenstein,
fünf Jahr in der Schweiz und fünf Jahre in Oesterreich gearbeitet.

Nach dem jetzigen österreichisch-schweizerischen Abkommen

ist nur die Zusammenrechnung der in Oesterreich und in der Schweiz
erworbenen Versicherungszeiten vorgesehen. Ebenso gestattet der
zwischen Oesterreich und Liechtenstein abgeschlossene
Sozialversicherungsvertrag nur idie Berücksichtigung der österreichischen
und der liechtensteinischen Zeiten. Eine Zusammenrechnung auf
15 Arbeitsjähre in drei Staaten ist derzeit nicht möglich, jedenfalls

nicht zwischen den Versicherungsorganisationen der einzelnen

Staaten. Wohl aber gibt es, um solche Härten zu vermeiden,
bereits innerstaatliche Regelungen, die dahin gehen.

In internationalem Bezug aber gilt immer noch die Zweistaaten-
Anerkennung. Diese Rechtslücke wird nun durch das geplante
vierseitige Abkommen geschlossen werden. Künftig sollen Versicherungszeiten

in drei und vier Staaten anerkannt werden.

NEUE SCHWEIZERISCHE IDENTITÄTSKARTEN AB 1.9,1977

Ab 1. September 1977 werden in der Schweiz nur noch neue,
mehrfarbige Identitäskarten mit Numerierung abgegeben, die den modernen

Anforderungen an ein möglichst fälschungssicheres Dokument
genügen. Die alten blauen Ausweise bleiben jedoch bis zu ihrem
Ablauf gültig.
Wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement soeben
bekannt gab, werden auch die neuen Ausweise in 21 Staaten Europas
- also in ganz Westeuropas - als gültige Reisedokumente anerkannt.
Die wesentlichen Neuerungen des neugestalteten Ausweises sind:
die Sicherung der Photo des Inhabers durch zwei Trockenprägestempel,

der Wegfall der Rubriken "Zivilstand" und "Beruf" sowie
die fünfjährige Gültigkeitsdauer für Kinder bis 15 Jahre (lO
Jahre für Erwachsene). Auf jeden Fall sollen die neuen Ausweise
auch wesentlich schwieriger zu fälschen sein als die alten.
Die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein können die neuen
Ausweise (wie bisher) bei der Gemeindekanzlei in Buchs beziehen.
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